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Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen der Akkreditierungsagentur für
Studiengänge im Bereich Gesundheit und Soziales - AHPGS e.V. und dem
Verband der Schweizer Studierendenschaften VSS über die Beteiligung von
Studierenden an Akkreditierungsverfahren an Fachhochschulen in der Schweiz.

Die Akkreditierungsagentur für Studiengänge im Bereich Gesundheit und Soziales -
AHPGS e.V. (im Folgenden AHPGS) und der Verband der Schweizer Studierendenschaften
VSS (im Folgenden VSS) vereinbaren in gegenseitigem Interesse eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit gemäss folgenden Vereinbarungssätzen zu pflegen:

~ Die AHPGS fragt für anstehende Akkreditierungsverfahren um die Vermittlung von
geeigneten Studierenden beim VSS als Verwalter des Studentischen
Akkreditierungspools der Schweiz an;

~ Der VSS klärt die zeitliche Verfügbarkeit geeigneter Studierender und übergibt
einen Vorschlag an die AHPGS;

~ Für die Auswahl der studentischen Expertin / des studentischen Experten ist die
AHPGS verantwortlich;

~ Die AHPGS teilt dem VSS unmittelbar nach der Nomination ihre Auswahl mit,
damit die angefragten Studierenden durch den VSS orientiert werden können;

~ Studentische Expertinnen und Experten erhalten die selbe Aufwands-
entschädigung wie alle weiteren Expertinnen und Experten;

~ Die AHPGS überweist dem VSS gemäss Abmachung mit den studentischen
Mitgliedern des Akkreditierungspools 20% der Aufwandsentschädigung. Die
AHPGS addiert zu den 20% der Aufwandsentschädigung der / des Studierenden
die Differenz bis CHF 300 und überweist den gesamten Betrag direkt an den VSS;

~ Kann der Anfrage der AHPGS nicht entsprochen werden, d.h. es befindet sich
keine Studentin oder kein Student mit dem entsprechenden Profil im
Akkreditierungspool, wird gemeinsam mit dem VSS nach einer Lösung gesucht.
Diese kann die eigenständige Suche der AHPGS nach einer geeigneten Studentin /
einem geeigneten Studenten bedeuten, die / der gerne in den Akkreditierungspool
übernommen wird. Findet zeitnah eine Schulung statt kann sie oder er gerne
daran teilnehmen;

~ Die AHPGS erklärt sich bereit, gelegentlich und auf Anfrage für die jährlich
stattfindende Schulung der Studierenden eine Person zur Verfügung zu stellen und
sämtliche Kosten für diese Person zu übernehmen.

Des Weiteren ist die AHPGS herzlich eingeladen an den Veranstaltungen des VSS mit
Bezug auf die Akkreditierung und Qualitätssicherung teilzunehmen.
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